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solle, lautet der Beschlufß der Syn- vertrages mıt sıch bringen könnte: SO
ode be] ıhrer Tagung 1ın Bad Wıldun- übertordere beispielsweise das TEtSNA-

SCIl 1m November O06 ıne einheitli- he Seelsorgemodell gerade be] oröfße-
che Regelung der Seelsorge Solda- HG Standorten nebenamtliche Beauft-
ven tür dıe gesamtdeutsche EKD tragte. Eıne ausschliefßliche Betreuung
erarbeıten. Dazu musse neben der der Soldaten VO aufßen könne kaumZuspitzung Prüfung des für die Glhliedkirchen der dem miılıtärıschen Alltag 1m allgemei-

Der Streıt dıe künftige ECVANSE- alten Bundesrepublık geltenden G  . gerecht werden, mache aber die
lısche Milıtärseelsorge Miılıtärseelsorgevertrages auch die seelsorgliche Begleitung der Soldaten

gegenwartıge Praxıs 1mM Bereich der aut UÜbungen, be1 Manovern und nıchtStehen 1L1UTr Strukturen und Organısa- acht Gliedkirchen des früheren Bun- mehr auszuschliefßenden Einsätzen 1mtionstormen ZUuUr Debatte oder doch des der Evangelischen Kırchen 1n der Ausland unmöglıch.dıe Sache selbst? Fur den nach 18)jahrı- ID  Z einbezogen werden.
CI Dienstzeıt 1n den vorzeıtigen Es geht jedoch be1 weıtem nıcht 11UT

Ruhestand scheidenden Generaldekan Diese haben für sıch zunächst 1ne solche praktischen Überlegungen.eigenständıge, den Ortsgemeindender Evangelıschen Mılıtärseelsorge, Mıt dem Ende des st-West-Kon-
Reinhard Gramm, scheıint diese rage orlıentlierte Regelung der Miılitärseel- tıkts und der daraus resultierenden
beantwortet se1n. Ebenso tür \9) beschlossen. Bundesverte1d1- \gungsmiınıster Gerhard Stoltenberg und Neustrukturierung der
Militärbischof einz-Georg Binder, hatte sıch ın eiınem Schreiben das Ar 1St auch die rage nach Funk-

tıon un: Zukunft der Bundeswehrder se1ın vorzeıtiges Ausscheiden AauUus Kirchenbundsekretariat MIt dieserdem Amt Für Ende dieses Jahres MGU gestellt. Damıt sınd 1n jedem Fall
angekündıgt hat Ihrer Meınung nach Sonderregelung für 1ne Übergangs- sehr grundsätzlıche triedensethischeZzeIt VO wel Jahren einverstandensınd miıt der ın der gesamtdeutschen erklärt. Jedoch machte ausdrücklich Auseinandersetzungen 1absehbar: Zur
EKD G  C entbrannten Diskussion Debatte steht NECUu die prinzıpielle
Reform b7zıy Modifizierung der 7 Ulg Auflage, die VO den ostdeutschen Legıitimıität einer miılıtäriıschen Frıe-Landeskirchen für dıie SeelsorgeMiılıtärseelsorge nıcht LL1UT der Status Soldaten beauftragten Gemeıindepfar- denssicherung. Dabe] gelten völlıg
der Miılıtärpfarrer als Bundesbeamte andere Ausgangsbedingungen 1mM Ver-

ICI auf militärıschem Gelände 1ınauf Zeıt, die rasenz und Unabhän- einer Art MI1t Sonderrechten AaUSSC- gleich denen, die die Diskussion
oigkeıt der Kırche In den Kasernen, STattetem Besucherstatus mu{ften der &0Oer Jahre bestimmten. Dort stand
dıe Verpflichtung des Milıtärpfarrers die Möglıichkeıt einer ethischen„dıe Entscheidung der Soldaten für„lebenskundliıchem Unterricht“ dıe Wahrnehmung des Wehrdienstes Rechtfertigung der Abschreckungs-
oder dıe Anbındung des protestantı- konzeption un: der damıt verbunde-
schen Kirchenamtes für dıie Bundes- vorbehaltlos anerkennen“

LICIH Rüstungsbeschlüsse 1M Zentrum.Diese befristete Sonderregelung 1ınwehr das Verteidigungsministe- den Landeskirchen der ftrüheren DD  n Heute stellt sıch die rage ach der
1uUum ın rage gestellt. Fur S1€e geht ethischen Verantwortung und dentindet durchaus auch Sympathıen 1mMdie Sache selbst, oalt der Angriff Westen, W1e das Jüngste Beıispıiel der konkreten politischen Bedingungen
der Retormer der Milıtärseelsorge für einen Eınsatz der Bundeswehr be]
schlechthin. Evangelischen Kırche 1mM Rheinland ınternatıonalen Aktionen INze1gt, deren Synode sıch W1€ bereıts
In jedem Fall hat dıe Auseinanderset- mi1t den Bündnispartnern.
ZUNg iın der evangelischen Kırche dıe Landessynode der Evangelischen

Kıirche VO Hessen-Nassau Diese grundsätzlichen Überlegungendie Seelsorge Soldaten, angestoßen Begınn des Jahres tür 1ne orundsätz- üurften auch für die weıtere Zukunftdurch die rage ach der Ubernahme derdes Militärseelsorgevertrages V
lıche Änderung des Milıtärseelsorge- evangelıschen Milıtärseelsorge
vertrages ausgesprochen hat Dabe1 bestimmend se1n. Würden in diesen

1957 für dıie EKD-Giliedkirchen der Auseinandersetzungen pazıfistischBundesländer, mı1t den vorzeıt1- wurde gefordert, die Milıtärseelsorger
sollten künftig kirchliche Beamte ın Orlentlierte Strömungen 1n der EKD

CIl Ruhestandsgesuchen der beiden naher Anbındung die Landeskirche dıe Oberhand vewınnen, die jedenhöchsten Vertreter der evangelischen
Milıtärseelsorge 1ne weıtere Zuspit- seın und das Evangelische Kırchenamt milıtärischen Eınsatz ZUT Erreichung

tür die Bundeswehr solle der EKD eınes polıtischen Zieles grundsätzlıch
ZUNg ertahren. dırekt nachgeordnet werden. als ethisch nıcht gerechttertigt ableh-
Sıgnalwırkung hatte 1n diesem Z usam- Die Befürworter des STAatus UJUO in der NECIL, würde Milıtärseelsorge über-
menhang die Aufforderung der EKI)- Milıtärseelsorge betonen neben dem haupt tragwürdıg. Bliebe 1aber weıter

1ne 1IE  e e1n, WeNnNn auch zerbrechlicher, Kon-Synode eingesetzte grundsätzlıchen Hınwelils aut dıe ON

Arbeıitsgruppe Zr Prüfung des unumstrıttene Praxıs der Gruppen- SCI15 dahiıngehend mehrheitstähig, da{fß
Miılıtärseelsorgevertrages, „dıe Eın- seelsorge und dıe volkskirchliche Ver- dıe Anwendung milıtärischer Gewalt
siıchten AUS dem Konzıiliaren Prozefß pflichtung des Verkündigungsdienstes bestimmten Voraussetzungen
fur Gerechtigkeıit, Frieden und auch gegenüber Bundeswehran- ethisch nıcht ELEn 1Sst, e1in

ONsens W1€e der, der die Frıe-Bewahrung der Schöpfung“ gehörıgen die praktischen Probleme,
berücksichtigen. Diese Arbeıtsgruppe die 1ne Retorm des Miliıtärseelsorge- densdenkschriuft der E.KI) VO 1981
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epragt hat (vgl. Dezember 1981, Begnadıgung VO diesem oder Jjenem vegenüber sıch als esonders mıiılde
603 S könnte die rage ach den Häftling näherrückt oder schlicht ye= erwelsen? Manche geben dabe] O2
künftigen Formen der Miılıitärseelsor- mand Interessierter das Problem in die der Vermutung Raum, das RARKRSPrf6*
C mı1t größerer Gelassenheit aNSCHA Offentlichkeit bringt, Z1bt ine viel- blem könnte be]l mehr Nachsıcht den
SCH werden. stımmı1ge Diskussıion, W1e€ spezıell 1mM Häftlıngen gegenüber, be] möglıchst

Falle terroristischer Täter vertah-In jedem Fall mußte dıe Diskussion 1in trüher Entlassung, leichter velöst WEelI-

He  - se1 und W1€e sıch „dıe Gesellschaft“ den, weıl alleın die Tatsache, da{fßs Täterder evangelischen Kırche auch mı1t gerade diesen Tätern gegenüber weıter ın aft sınd, den Sympathisan-Blick auf die hatholische Militärseel- verhalten habe
A yeführt werden, WI1e diese tenkreiıs zusammenhalte, der be] mehr

Miılde dıe Haflınge eher zertiele.umgekehrt VO den Auseinanderset- Der Schlagabtausch reicht dann regel-
ZUNSCH auf protestantischer Seılite mafßiıg hınaut bıs höchsten Parteı1- Daran Mag 19224 se1ın, 1aber
nıcht unberührt bleiben wırd. Wenn rechttfertigt sıch damıt 1nNe ımmerund Regierungsinstanzen, und selten wıeder mMIıt denselben Argumentenauch staatskıiırchenrechtlicher tehlen die großen Worte So auch wIıe-
Perspektive WEe1 ganz unterschiedli- der iın den etzten Wochen. Versöh- bestrittene öffentliche Diskussion, die

die RAF oder aufwertet?che Vertragswerke die Seelsorge LLU1LLS musse se1nN, der Staat könne nıcht
Bundeswehrangehörıigen regeln auf als ewıger Rächer auftreten, Frieden Ist nıcht gerade deswegen außerste

auch mıt der RAF und Ühnliches Vorsicht geboten? Und da der Rechts-katholischer Seıite gelten das Konkor- Gleichbehandlung verlangt unddat zwischen dem Heılıgen Stuhl und mehr.
e nach der Schwere des Verbrechensdem Deutschen Reich A4US dem Jahr Dabe] bılden sıch der and und nıcht nach den Motiven, höch-1933 und dıe „Statuten für den Jurıis- recht seltsame Argumentationsketten: ach mıildernden Umständendıktionsbereich des Katholischen Fıne Seıite lancıert solches Friedensbe-

Mılitärbischofs für die Deutsche Bun- dürtnis. Eıne andere kontert: dürte fragen hat, dann das staändıge
Nachbohren, Gerichte und Strafvoll-deswehr“ VO 1990 macht doch keinen Unterschied geben 7zwischen

alleine dıe Praxıs VOT (Ort ine MOS- RAF-Häftlingen und „gewOhnlıchen“ ZUS könnten gerade den RA F-Häft-
lıngen Ende doch nıcht gerechtliıchst einheıitliche Regelung sinnvoll. Verbrechern. Fur alle habe yleiches werden? Miıtleid MIt politisch Verıirr-fO Recht gelten, auch gleiches egna- ten oder doch das Verlangen nachdigungsrecht. Worauf 1ne drıtte Seıite polıitischer Abwägung, weıl sıchargumentiert: VO  — allem schon die Dats

sache, da{ß$ überhaupt aut solcher Täter AUS politischen otıven handle?

Gleichbehandlung VO polıtıscher Voraussetzung eines Stratnachlasses
Seıte insıstiert werde, se1 rechtsstaat- 1St ohl doch dıie Einsicht ın dıe Strat-Versöhnung® ıch problematiısch. Es dürte Ja nıcht würdigkeıt der Dat dıe Abkehr des

Zur Diskussion dıe einmal „der Hauch e1ines 7 weıtels“ Verbrechens VO verbrecherischen
RAF-Häftlinge auftkommen, da{fß negatıv oder pOSI1- Tun und dıe Erkenntnıis, da{ß$ Rückfäl-

LLV „Sonderrechte für - _ eute  cEs kann ohl nıcht anders sSe1IN. Die lıgkeıt, also HNEUE Verbrechen durch
gebe. Und zuständıg selen selbstver- den Täter, nach allem menschlichenAnschläge und Verbrechen, die auf standlıch 1L1UT die Gerichte, die ach Ermessen auszuschliefßen 1St W o die-das Konto der RAF gehen, sınd 11NZW1-

schen eıner stattlıchen Zahl OL= Paragraph des Straigesetzbuches Bedingungen erfüllt sınd, hat welılte-
W1€e auch be] Lebenslänglichen Strafe, ob sıch RAF- oderden Die Ermordung Detlev Rohwed-

ders lıegt noch keın BaNZCS Jahr ach 15 Jahren, be] geringerem Ötraf- andere Häftlinge handelt, ıhre Berech-
ma{ß nach W el Drıitteln verbülfster tıgung verloren. W o sS1e nıcht oderzurück, die Altred Herrhausens HST Strafe, über die Aussetzung des nıcht hınreichend gegeben sınd, VGI>-

ZzuLl WEel Jahre Die Strafverfolgungs- Strafrestes befinden hätten. bietet sıch eın Straterlafß VO selbst.behörden welsen 1ın regelmäfßigen
Abständen auf möglıche LCUC Ja WEeENN das Ist, und 1STt Ja > W adl= Warum also ennoch das Dräangen,
ÄAttentate hın. Die Fahnder Lappen dann ımmer wıeder diese Debat- gerade 1m Falle der RAF-Häftlinge
nach W1e€e VOT weıtestgehend 1m dun- ten mIi1t dem heıißen Begehren und den alle 11UT denkbaren Möglichkeiten
keln BKA-Chef Hans-Ludwig orofßen Worten? Meınt I11Lall, anders der Straiverkürzung auszuschöpten?
Zachert beklagte sıch TSLT Jetzt wıeder als be] „gewöÖhnlıchen“ Verbrechern eht da 1Ur darum, durch Miılde

terroristischen Täterniın der „Welrt“ über Schwierigkeiten gegenüber den Tätern gegenüber andere VQ} wel-
koordinierten Vorgehens zwıschen nıcht doch eın schlechtes (Gewı1issen Taten abzuhalten, oder doch
seiınem Haus und den verschiedenen haben mussen”? Meınt IT1Lall, weıl auch ırgendwıe darum, „Verständnıis“
Landesbehörden und über die sıch dıe Gesellschaft ıhnen gegenüber haben, W CII schon nıcht für dıe
beschränkten Zugritfsrechte des doch auch ırgendwıe schuldig Verbrechen, doch für die Täter,

weıl sıch eben Verirrte oderBK  > Jedesmal, WE wıeder eın vemacht habe und Verbrechen polıtı-
Haftprüfungstermin für einen oder scher Wırrköpfte doch anders eINZU- Irregeführte oder durch Leıden
iıne Gruppe VO einsıtzenden RAF- schätzen selen als sonstıge Gewaltver- Staat und Gesellschaft ZzUu Verbre-
Tätern oder die Möglıchkeıt eıner brechen, musse der Staat ıhnen chen Getriebene handelt?


